
Das Schweizer Erbrecht sieht
vor, dass den Nachkommen ein
geschützter Pflichtteil zusteht.
Dieser beträgt dieHälfte des ge-
setzlichen Erbanspruchs. Da
vorliegend die Ehefrau bereits
vorverstorben ist, haben der
Sohn und die Tochter einen ge-
setzlichen Anspruch auf die
Hälfte der Erbschaft.

Der Pflichtteil der Tochter
beträgt wiederumdieHälfte da-
von und somit einen Viertel der
gesamten Erbschaft. Bereits oh-
ne Enterbung können Sie Ihre
Tochter auf den Pflichtteil set-
zenunddie freiwerdendeQuote
von einem Viertel der Enkelin
zuweisen.

FamilienrechtlichePflichten
schwer verletzt
Damit der Tochter darüber hi-
naus auch der Pflichtteil rechts-
gültig entzogen werden kann
und diese gar nichts erhält,
muss ein Enterbungsgrund vor-
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liegen. Eine Enterbung ist ge-
mäss Art. 477 ZGB nur gültig,
wenn der Erbe gegen den Erb-
lasser oder gegen eine diesem
nahe er gegenüber dem Erblas-
ser oder einem von dessen An-
gehörigen die ihm obliegenden
familienrechtlichen Pflichten
schwer verletzt hat. Der Ent-
erbungsgrund ist dabei aus-

drücklich in der letztwilligen
Verfügung anzugeben.

Hohe Anforderungen
für Enterbung
Bei der Verletzung von familien-
rechtlichenPflichten genügt nur
eine schwere Verletzung, na-
mentlich der Verwandtenunter-
stützungspflicht, der Beistands-
und Rücksichtspflicht zwischen
Eltern und Kindern oder der
ehelichen Beistandspflicht.

Die Messlatte für das Vor-
liegen eines Enterbungsgrunds
wird von den Gerichten sehr
hoch angesetzt. So wurde bei-
spielsweise als gültiger Ent-
erbungsgrund anerkannt,
wenn der Sohn seinemVater in
unbegründeter Weise strafba-
re Handlungen vorwirft und
eine ungerechtfertigte Strafan-
zeige erhebt oder wenn die
Ehegattin dem Ehegatten trotz
seines sich kontinuierlich ver-
schlechternden Gesundheits-

zustands die notwendige Hil-
feleistung nicht zukommen
liess und ihm finanzielle
Unterstützung trotz Möglich-
keit versagte.

Tochter müsste
Enterbung anfechten
Ein Streit mit Ihrer Tochter so-
wie der Kontaktabbruch stellt
deshalb vorliegend für sich allei-
ne keinen gültigen Enterbungs-
grund dar. Enterbt der Vater sei-
ne Tochter, ohne dass ein sol-
cher Grund vorliegt, erhält die
Tochter ihren Pflichtteil aber
nicht automatisch. Siemuss sich
mittels Klage vor Gericht gegen
die Enterbung zurWehr setzen.

Akzeptiert die Tochter die
Enterbung und leitet keine
Schritte zur Erlangung ihres
Pflichtteils ein, erhält sie nichts.
Wird die Enterbung erfolgreich
angefochten, erhält die enterbte
Tochter nicht den gesetzlichen
Erbanteil von einer Hälfte, son-

dern den auf das Minimum re-
duzierten Pflichtteil, somit
einen Viertel. Die Enterbung
wird in diesem Fall als Pflicht-
teilsetzung interpretiert.

Kurzantwort

Die Hürden für eine Enterbung
sindhoch.SinddieimGesetzvor-
gesehenen Enterbungsgründe
nicht gegeben, muss sich der
Erblasser somit genau über-
legen, ob eine Enterbung im
konkreten Fall Sinn macht. Sie
könnte eine Anfechtung und da-
mit verbunden Aufwendungen
der Erbengemeinschaft nach
sich ziehen. (heb)

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an:Ratgeber,
Luzerner Zeitung,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage Ihre
Abopass-Nummer an.

«Viel dümmer geht es nicht»
Ausgabe vom 26. Januar

«Der Rubikon ist überschrit-
ten». Demokratischen Grund-
sätzenverpflichteteStaaten stel-
len erschreckt fest, dass sie von
einer bald unumkehrbaren Ent-
wicklung betroffen sind. Über
Jahrhunderte erkämpfte Errun-
genschaften mit freiem und
friedlichem Zusammenleben
stehen zur Disposition, Beurtei-
lungen gemäss befindenwir uns
im Raubtiermodus.

Die beispiellose Attacke von
Trump gegen die Kriegsvetera-
nen bestätigt diesen Befund.
Lassen wir dies durchgehen, ist
in Zukunftmitweiteren immen-
sen globalen Schäden zu rech-
nen, verursacht durch einen
ausser Rand und Band gerate-

nen Präsidenten und der USA
mit einer Bevölkerung, die ihn
an die Macht brachte. Ich frage
mich, warumwir kritiklos
schwerste Sanktionen gegen
den Iran oder Nord-Korea
unterstützen. Ihre Bevölkerung,
die ammeisten leidet, hat
jedenfalls ihre Schergen, die
freie Welt bedrohen, nicht an
die Macht gebracht, im Gegen-
satz zu USA.

Den Gipfel der Wider-
sprüchlichkeit erlauben wir uns
mit Darbringung von «Opferga-
ben» in Form von Rolex-Uhren
und Goldbarren an dasWeisse
Haus. Fast tragisch ist der Um-
stand zu bezeichnen, dass wir in
einer Güterabwägung nicht
mehr in der Lage sind, zwischen
egoistischenWirtschaftsinte-
ressen und humanitären,

rechtsstaatlichen Grundsätzen
zu unterscheiden und Kante zu
zeigen. Kannmir jemand erklä-
ren, warum uns von Diktatoren
gebeutelte Menschen, ausge-
mergelt und ohneHoffnung auf
Hilfe, uns kalt lassen, imWider-
spruch der von uns gerne zitier-
ten christlichen, solidarischen
und humanitären Errungen-
schaften.

Die noch einigermassen
freie und demokratischeWelt
muss dem existenziell bedrohli-
chen Spuk die Stirne bieten. An-
sonsten wird uns der Kniefall
vor der Wirtschaftsmacht USA
allein des schnöden Geldes we-
gen noch teuer zu stehen kom-
men.

Werner Jöri, Ennetbürgen,
alt Nationalrat LU

«Billig operiert, teuer bezahlt»
Ausgabe vom 24. Januar

Dank des medizinischen Fort-
schritts in der plastischen Chi-
rurgie scheint der Weg zum
idealisierten Körperbild heute
für viele offen zu stehen. Durch
Eingriffe wie Fettabsaugungen,
Injektionen oder Straffungen
lässt sich das Erscheinungsbild
nach individuellenWünschen
anpassen. Oft wird suggeriert,
dass solcheEingriffe – gerade im
Ausland – unkompliziert und
kostengünstig durchführbar sind.

Die plastische Chirurgie er-
füllt eine essenzielle Funktion,
wenn sie zur Behebung von Ge-
burtsfehlern oder zur Wieder-
herstellung nach Unfällen ein-
gesetzt wird. Kritisch zu be-
trachten sind jedoch rein
ästhetisch motivierte Eingriffe
im Ausland, die aufgrundman-

gelhafter Ausführung zu ge-
sundheitlichen Folgeschäden
führen.Wenn die Korrektur die-
ser vermeidbaren Komplikatio-
nenzulastenderSolidargemein-
schaft geht, stellt dies ein syste-
misches Problem dar.

Angesichts jährlich überpro-
portional steigender Kranken-
kassenprämien ist ein verant-
wortungsbewusster Umgang
mit Ressourcen gefordert. Es ist
problematisch, wenn das Kol-
lektiv für die Korrektur unnöti-
ger, privat motivierter Wahlein-
griffeaufkommenmuss.Einwe-
sentlicher Kritikpunkt ist die
aktuelle Abrechnungspraxis:

Fehlende Transparenz: Kor-
rekturen nach Schönheitsopera-
tionen werden oft nicht als sol-
chedeklariert, sondernals allge-
meine Komplikationen wie
Infektionen oderWundheil-
störungen abgerechnet.

Haftungsfragen: Während im
Handwerk eine Gewährleis-
tungspflicht besteht, entziehen
sich Ärzte oft der Haftung für
Folgeschäden, indem Patienten
im Vorfeld schriftliche Ver-
zichtserklärungen auf Mängel-
rügen unterzeichnen müssen.

Fazit undForderung:Umdie
Grundversicherung zu entlas-
ten, sollte geprüft werden, in-
wieweit die Korrekturkosten
solcher Wahleingriffe aus dem
Leistungskatalog gestrichen
werden können.

Patienten müssen sich im
klaren darüber sein, dass sie bei
unnötigen Eingriffen nicht nur
gesundheitliche Risiken einge-
hen, sondern auch die finanziel-
le Verantwortung für mögliche
Folgeschäden selbst tragen
müssen.

Otti Rütter, Ballwil

«Trienger Deponie wäre erste
im Surental»
Ausgabe vom 22. Januar

1. In der Kiesgrube «Kulmerau-
er Allmend», Gemeindegebiet
Triengen, wird auch diverses
Material deponiert!
2.EineErweiterungderDeponie
mit Material des Typs B, «as-
besthaltiges Material», im Hüt-
tenbach ist unakzeptabel. Ge-
nau dort unterhalb der geplan-
ten Deponie tritt der
Hüttenbach aus demBodenund
nach demDurchfluss durch das
Dorf in die Sure. Diverse Quell-
fassungenentspringenebenfalls
diesemGebiet. EineWasser-
kontrolle ausgangs Deponie
zweimal jährlich ist für unser
Wasserreservoir nicht genug.
3. Verkehr ist nicht gleich Ver-
kehr; 4400Lastwagen/Jahrmal
13 Jahre ergibt 57'200 Lastwa-

genfahrten Schwerverkehr.Dies
sind nicht Autos, Velos usw. Auf
der Strasse von Triengen nach
Winikon müssen jetzt schon
Verkehrsbetriebsbusse anhal-
ten,umsichgegenseitig zukreu-
zen. Wie soll das gehen mit den
Lastwagen?
4.DieBelastungderGemeinde-
strassenmitten durchsDorf und
deren Auswirkungen: Schulweg
mit Strassenüberquerung zum
Schulhaus: Eltern und Kinder
werden begeistert sein. Unter-
halts- und Sanierungskosten ge-
hen zulasten der Gemeinde
oder öffentlichen Hand.

Grundsätzliche Fragen an die
Gemeinde Triengen:
1. Die Bauzonen in den Ortstei-
len Kulmerau,Winikon undWi-
lihof wurden zurückgezont, da-
für lässt man inWinikon eine
Deponiezone einzonen. Eine

klareGrössemitwelchemMate-
rial und Dauer der Deponie ist
nicht geregelt. Die Deponie
Buchs lässt grüssen.
2. Wo bleiben die Deponien in
den am stärksten betroffenen
Baugebieten der Gemeinden
Eich, Schenkon, Sursee, Ober-
kirch?

Die Entschädigung an die Ge-
meinde sei in Erarbeitung und
die Konditionen werden noch
diskutiert. Wir kaufen die Katze
im Sack! Eine Entschädigung an
die Gemeinde kann gar nicht
hoch genug sein, da wir noch
keine Ahnung haben was bei
einer Annahme der Umzonung
auf uns zukommt.

Ich bin gegen einen solchen
massiven Eingriff in Natur und
Landschaft!

Edy Gassmann, Winikon

DasWintergoldhähnchen ist Europas kleinster Singvogel. Täglich frisst
er mindestens so viel, wie er selber wiegt. Leserbild: Bruno Schuler, Buochs (25. 1. 2026)
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Kontaktabbruch: Hohe Hürden für Enterbung von Kind
Erbrecht Ich, 75, m, verwitwet, habe einen Sohn und eine Tochter. Mit der Tochter gab es immer Streit, ich habe seit
Jahren keinen Kontakt mehrmit ihr. Kann ich sie enterben und an ihrer Stelle meine erwachsene Enkelin, das Kind
der Tochter, als Erbin einsetzen?

Fatal unkritischer Umgang mit Trump

Kostenfolgen fehlgeschlagener Schönheits-OPsGegen massive Eingriffe in die Natur

Der kleinste Sänger Europas
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